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Zusatzbedingungen für die Gruppenversicherung – Inland  
Fassung Januar 2013 
Diese Zusatzbedingungen ergänzen oder ändern für Versicherungsverhältnisse im Rahmen eines Gruppenversiche-
rungsvertrages die jeweils gültigen Allgemeinen Versicherungsbedingungen der Einzelversicherung. 

§ 1 Versicherungsfähigkeit, Versicherungsnehmer, 
versicherte Personen 

(1) Versicherungsfähig sind alle Personen, die nach 
dem jeweiligen Gruppenversicherungsvertrag versi-
cherbar sind und die sonstigen Tarif- und Aufnahmevo-
raussetzungen erfüllen. 

(2) Versicherungsnehmer ist die Gruppenspitze als der 
Vertragspartner des Versicherers. 

(3) Hauptversicherte sind die nach den Vereinbarun-
gen des Gruppenversicherungsvertrages bestimmten 
Personen, soweit sie dem Versicherer gemeldet sind. 

(4) Mitversicherte Personen sind die Ehegatten, Le-
benspartner gemäß § 1 Lebenspartnerschaftsgesetz 
(siehe Anhang), Lebensgefährten, Kinder und sonstige 
nach dem Gruppenversicherungsvertrag mitversicher-
baren Personen, soweit sie zum Versicherungsschutz 
angemeldet sind. 

(5) Sofern und soweit die Gruppenspitze als Versiche-
rungsnehmer die ihr zustehenden Rechte und Pflichten 
aus dem Versicherungsverhältnis auf den Hauptversi-
cherten übertragen hat, und diese vom Hauptversicher-
ten übernommen wurden, gelten die den Versicherungs-
nehmer betreffenden Regelungen gleichermaßen für den 
Hauptversicherten. 

§ 2 Beteiligung am Gruppenversicherungsvertrag, 
Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes 

(1) Die Teilnahme am Gruppenversicherungsvertrag 
ist auf dem jeweiligen Formblatt (Anmeldung) des Ver-
sicherers zu erklären; die gestellten Fragen sind für alle 
zu versichernden Personen vollständig zu beantworten. 

(2) Der Versicherer verpflichtet sich, keine ordnungs-
gemäße Anmeldung zum Gruppenversicherungsvertrag 
zurückzuweisen. 

(3) Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Zugang 
der Anmeldung beim Versicherer, jedoch nicht vor dem 
in der Anmeldung genannten Zeitpunkt, nicht vor Ab-
lauf eventueller Wartezeiten und nicht vor Beginn des 
dem Versicherungsverhältnis zugrunde liegenden Grup-
penversicherungsvertrages. 

(4) Der in der Anmeldung genannte Zeitpunkt (Versi-
cherungsbeginn) darf nicht mehr als 6 Monate, vom Da-
tum der Anmeldung an gerechnet, in der Zukunft liegen. 

(5) Für Versicherungsfälle, die vor Zugang der Anmel-
dung beim Versicherer eingetreten sind, und für Versi-
cherungsfälle, die auf ein erhöhtes Risiko (z.B. Vorer-
krankungen, Beruf, Sport) zurückzuführen sind, wird ab 
Beginn des Versicherungsschutzes nur dann geleistet, 
wenn sie dem Versicherer mit einer Gesundheitserklä-
rung (s. Abs. 6) ordnungsgemäß angezeigt worden sind, 
und der Versicherer für sie keinen Ausschluss vom Ver-
sicherungsschutz in der Versicherungsbestätigung er-
klärt oder erklärt hat. 

(6) Versicherungsschutz für die ausgeschlossenen Ver-
sicherungsfälle wird durch die Abgabe einer Gesund-
heitserklärung beantragt. Für deren Mitversicherung 
können Besondere Bedingungen (z.B. Risikozuschläge, 
Leistungshöchstbeträge) vereinbart werden.  

(7) Der Umfang des Versicherungsschutzes ergibt sich 
aus der Versicherungsbestätigung, späteren schriftli-
chen Vereinbarungen, den Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen einschließlich Tarif, diesen Zusatzbedin-
gungen, dem Gruppenversicherungsvertrag sowie den 
gesetzlichen Vorschriften. 

(8) Der Versicherer stellt für jeden Hauptversicherten 
einen Versicherungsschein als Versicherungsbestäti-
gung aus. 
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(9) Die Leistungseinschränkung für Verwandtenbe-
handlungen in den Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen der Krankheitskosten- und Krankenhaustage-
geldversicherung (§ 5 Abs. 1g)) gilt auch für die spezi-
ellen Gruppenversicherungstarife GAZ/Gruppe, HIT/ 
Gruppe, KKHB/Gruppe, DETE/Gruppe, PROZAHN/ 
Gruppe und ZahnZusatz/Gruppe. 

§ 3 Wartezeiten 

Es entfallen die in Teil I und Teil II der Allgemeine Ver-
sicherungsbedingungen für die Krankheitskosten- und 
Krankenhaustagegeldversicherung und Allgemeine 
Versicherungsbedingungen für die Krankentagegeld-
versicherung genannten allgemeinen und besonderen 
Wartezeiten ersatzlos, soweit die jeweiligen Tarife 
nichts Gegenteiliges vorsehen. 

§ 4 Beendigungsgründe des Versicherungs-
verhältnisses im Gruppenversicherungsvertrag 

(1) Das Versicherungsverhältnis endet mit der Be-
endigung des Gruppenversicherungsvertrages. Dies 
gilt auch während einer eventuell vereinbarten Min-
destvertragslaufzeit. 

(2) Das Versicherungsverhältnis endet ferner hin-
sichtlich der betroffenen versicherten Personen über 
die in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
genannten Gründe hinaus mit 

a) dem Ausscheiden aus dem versicherbaren Per-
sonenkreis; 

b) der Abmeldung aus dem Gruppenversiche-
rungsvertrag zum Zweck der Weiterversicherung in 
der Einzelversicherung nach Tarifen, die dem Grup-
penversicherungsvertrag nicht zugrunde liegen (z.B. 
im Standardtarif oder im Basistarif). 

c) der Fortsetzung des Versicherungsverhältnisses 
im Basistarif aufgrund nicht vollständiger Bezah-
lung ausstehender Beitragsanteile, Säumniszu-
schläge und Beitreibungskosten bei Krankheitskos-
tenversicherungen, die der Erfüllung der Versiche-
rungspflicht dienen (§ 8 Abs. 6 MB/KK). 

(3) Betreffen die Beendigungsgründe den Haupt-
versicherten, so endet das Versicherungsverhältnis 
auch für die mitversicherten Personen. 

§ 5 Weiterversicherung  

(1) Endet die Versicherung einzelner mitversicher-
ter Personen, so haben diese das Recht, das Versiche-
rungsverhältnis unter Benennung des künftigen 
Hauptversicherten im Gruppenversicherungsver-
trag in unmittelbarem Anschluss fortzusetzen, so-
fern dort weiterhin die Versicherungsfähigkeit gege-
ben ist. Die Erklärung ist innerhalb zweier Monate 
nach der Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses abzugeben.  

(2) Endet die Versicherung einzelner versicherter 
Personen, so haben sie das Recht, die Versicherung 
– sofern die tariflichen Voraussetzungen dazu gege-
ben sind – nach den gültigen gleichartigen Tarifen 
des Versicherers in unmittelbarem Anschluss fortzu-
setzen, wenn die Fortsetzung der Versicherung in-
nerhalb zweier Monate nach dem Ausscheiden aus 
dem Gruppenversicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer beantragt wird. Ausgenommen von der Wei-
terversicherung nach Satz 1 sind Personen, die das 
Ende der Versicherung gemäß § 13 (bzw. bei Tarif 
URZ. nach § 2 Nr. 2 und bei Tarif plus.Z nach § 14) 
der jeweils gültigen Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen selbst bewirkt haben oder bei denen das 
Versicherungsverhältnis außerordentlich wegen Ob-
liegenheitsverletzungen beendet wurde.  

In den Fällen, in denen die Versicherung durch Kün-
digung wegen Zahlungsverzugs des Hauptversicher-
ten endet, steht das Weiterversicherungsrecht nach 
Satz 1 nur den mitversicherten Personen und nur in 
der Krankheitskostenversicherung und der Pflege-
krankenversicherung zu. 

(3) Endet das Versicherungsverhältnis gemäß § 4 
Abs. 2c) der Zusatzbedingungen aufgrund der Fort-
setzung im Basistarif, besteht für die versicherten 
Personen kein Weiterversicherungsrecht nach 
Abs. 1 und Abs. 2. 

(4) In den Fällen, in denen eine Krankheitskosten- 
oder Pflegekrankenversicherung durch Kündigung 
wegen Zahlungsverzugs des Hauptversicherten en-
det, enden die Weiterversicherungsrechte nach 
Abs. 1 und Abs. 2 erst zwei Monate nachdem die mit-
versicherten Personen von der Kündigung und ih-
rem Recht auf Fortsetzung Kenntnis erlangt haben. 
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(5) Bei der Weiterversicherung wird die Zeit, wäh-
rend der die versicherte Person im Rahmen dieses 
Gruppenversicherungsvertrages ununterbrochen 
versichert war, auf etwaige Wartezeiten oder Fristen 
angerechnet. Die erworbenen Rechte bleiben erhal-
ten; die nach den technischen Berechnungsgrundla-
gen gebildete Rückstellung für das mit dem Alter der 
versicherten Person wachsende Wagnis (Alterungs-
rückstellung) wird nach Maßgabe dieser Berech-
nungsgrundlagen angerechnet. Soweit der neue Ver-
sicherungsschutz höher oder umfassender ist, kann 
insoweit ein Risikozuschlag verlangt oder ein Leis-
tungsausschluss erklärt werden. 

(6) Wurde für die Dauer des Versicherungsschutzes 
im Gruppenversicherungsvertrag auf Besondere Be-
dingungen (z.B. Risikozuschlag, Leistungsaus-
schluss, Verzicht auf Zahnstaffel, Leistungsein-
schränkung) verzichtet, so werden diese mit der 
Weiterversicherung wirksam. 

(7) Wird ein Gruppenversicherungsvertrag durch 
den Versicherer gekündigt, so haben die versicher-
ten Personen das Recht, das Versicherungsverhält-
nis unter Anrechnung der aus dem Vertrag erwor-
benen Rechte und der Alterungsrückstellung, soweit 
eine solche gebildet wird, zu den Bedingungen der 
Einzelversicherung fortzusetzen. Dies gilt auch bei 
einer Kündigung durch den Versicherungsnehmer, 
wenn kein neuer Versicherungsnehmer benannt 
wird. Die versicherten Personen werden vom Versi-
cherer über diese Kündigung und das Weiterversi-
cherungsrecht in Textform informiert. Das Weiter-
versicherungsrecht endet zwei Monate nach dem 
Zeitpunkt, zu dem die versicherte Person von ihm 
Kenntnis erlangt hat. 

(8) Für die Weiterversicherung nach dem Stan-
dardtarif bzw. Basistarif gelten die jeweiligen Aus-
führungen der Allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen zum Wechseln in den Standardtarif bzw. in 
den Basistarif. 

 

Anhang 

Lebenspartnerschaftsgesetz [LPartG] 
§ 1 Form und Voraussetzungen 

(1) Zwei Personen gleichen Geschlechts, die gegen-
über dem Standesbeamten persönlich und bei gleichzei-
tiger Anwesenheit erklären, miteinander eine Partner-
schaft auf Lebenszeit führen zu wollen (Lebenspartne-
rinnen oder Lebenspartner), begründen eine Lebenspart-
nerschaft. Die Erklärungen können nicht unter einer Be-
dingung oder Zeitbestimmung abgegeben werden. 

(2) Der Standesbeamte soll die Lebenspartner einzeln 
befragen, ob sie eine Lebenspartnerschaft begründen 
wollen. Wenn die Lebenspartner diese Frage bejahen, 
soll der Standesbeamte erklären, dass die Lebenspart-
nerschaft nunmehr begründet ist. Die Begründung der 
Lebenspartnerschaft kann in Gegenwart von bis zu zwei 
Zeugen erfolgen. 

(3) Eine Lebenspartnerschaft kann nicht wirksam be-
gründet werden  

1. mit einer Person, die minderjährig oder mit einer 
dritten Person verheiratet ist oder bereits mit einer ande-
ren Person eine Lebenspartnerschaft führt; 

2. zwischen Personen, die in gerader Linie miteinan-
der verwandt sind; 

3. zwischen vollbürtigen und halbbürtigen Geschwis-
tern; 

4. wenn die Lebenspartner bei der Begründung der 
Lebenspartnerschaft darüber einig sind, keine Ver-
pflichtungen gemäß § 2 begründen zu wollen. 

(4) Aus dem Versprechen, eine Lebenspartnerschaft zu 
begründen, kann kein Antrag auf Begründung der Le-
benspartnerschaft gestellt werden. § 1297 Abs. 2 und 
die §§ 1298 bis 1302 des Bürgerlichen Gesetzbuchs gel-
ten entsprechend. 
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